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Dringlichkeit: Hoch

 
 

Von: EKGMail 
Gesendet: Freitag, 30. Juni 2023 15:07
Betreff: Wichtig: Pflegebeitragssatz - Formulare; Karenzbescheinigung
Priorität: Hoch
 
Verteiler: Einrichtungen mit DL beim DV
 
Hallo Zusammen,
 
wir möchten Euch über aktuelle Änderungen zu wichtigen Themen informieren.
 
1.       Pflegebeitragssatz
Zum 1. Juli steigt der allgemeine Pflegebeitragssatz von aktuell 3,05 auf 3,4 %. Zudem erhöht sich
der Beitragszuschlag für Kinderlose von 0,35 % auf 0,6 %.
 
Für Familien mit mehreren Kindern kommt es hingegen zur Entlastung. Ab dem zweiten bis zum
fünften Kind sinkt der neue Beitragssatz um 0,25 % pro Kind. Bei Familien mit 5 oder mehr
Kindern beträgt der Beitragssatz somit nur 2,4 %. Diese Abschläge gelten, solange alle zu
berücksichtigenden Kinder unter 25 Jahre alt sind.
Der Arbeitgeberanteil beträgt immer 1,7 %.
 
 
Folgende Beitragssätze sind ab dem 01.07.2023 vorgesehen:

Beitrag für Gesamtbeitrag Arbeitnehmer

Kinderlose 4,00% 2,30%

Eltern mit einem Kind
(Beitragssatz bleibt lebenslang bestehen)

3,40% 1,70%

Eltern mit 2 Kindern* 3,15% 1,45%

Eltern mit 3 Kindern* 2,90% 1,20%

Eltern mit 4 Kindern* 2,65% 0,95%

Eltern mit 5 und mehr Kindern* 2,40% 0,70%

 
*Kinder unter 25 Jahren
 
 
Damit wir den richtigen Beitragssatz zur Pflegeversicherung bei der Lohn-/Gehaltsabrechnung
berücksichtigen können, sind Eure Mitarbeiter verpflichtet, uns einen Nachweis in geeigneter
Form (z.B. Geburtsurkunde) über die Anzahl der Kinder und deren Alter zuzusenden.
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Formular Elterneigenschaft - Freiwillige Selbstauskunft
Lohn- und Gehaltsabrechnung - Änderung zum 1. Juli 2023


Ab Juli 2023 ist zur Berechnung des Pflegeversicherungsbeitrags die Anzahl und das Alter Ihrer Kinder
erforderlich. Für Arbeitnehmer mit einem Kind entfällt der Beitragszuschlag. Bei zwei bis fünf Kindern 
unter 25 Jahren sind weitere Beitragsabschläge vorgesehen.


Wenn Sie die Begünstigung in Anspruch nehmen wollen, füllen Sie das Formular aus.


Geben Sie das unterschriebene Formular in den nächsten Tagen an Ihren Arbeitgeber zurück.
Selbstzahler weisen die Elterneigenschaft bei der Pflegekasse nach.


Unternehmen:


Beschäftigte/r:


Familienname, Vorname Personalnummer


Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder unter 25 Jahren:


Hinweise zu berücksichtigungsfähigen Kindern nach § 55 Abs. 3 SGB XI erhalten Sie bei Ihrer Krankenkasse.


Bei den folgenden freiwilligen Angaben können Sie Lohn- und Gehaltsabrechnung unterstützen – auch in Zukunft. Die Daten 
werden im Abrechnungssystem gespeichert und das Erreichen des 25. Lebensjahrs Ihrer Kinder wird automatisch überwacht. 


Elterneigenschaft für die Kinder:


1.


Familienname Vorname Geburtsdatum


2.


Familienname Vorname Geburtsdatum


3.


Familienname Vorname Geburtsdatum


4.


Familienname Vorname Geburtsdatum


5.


Familienname Vorname Geburtsdatum


Bei mehr Kindern verwenden Sie einen weiteren Ausdruck des Formulars.


Ich versichere die Hinweise auf der Rückseite / Folgeseite zur Kenntnis genommen zu haben. Meine Angaben entsprechen 
den gesetzlichen Vorgaben.


Datum, Unterschrift Angestellte/r


Eingang am:







Hinweise:


Es handelt sich um eine freiwillige Selbstauskunft. Sie müssen gar keine Angaben machen oder können einzelne Kinder 
unberücksichtigt lassen. Es können jedoch bei der Beitragsermittlung ausschließlich die angegebenen Kinder berücksichtigt 
werden. Hinsichtlich der Kinder, die gemäß Ihrer Angaben berücksichtigt werden sollen, gilt Folgendes: 


• Mitwirkungspflicht: Nach § 28o Abs. 1 SGB IV sind Beschäftigte dazu verpflichtet, gegenüber dem Arbeitgeber die zur 
Durchführung des Meldeverfahrens und der Beitragszahlung erforderlichen Angaben zu machen und, soweit erforderlich,
dazu notwendige Unterlagen vorzulegen. Dies gilt bei mehreren Beschäftigungen gegenüber allen beteiligten 
Arbeitgebern. Nach § 111 Abs. 1 Ziffer 4 SGB IV begehen Beschäftigte eine Ordnungswidrigkeit, wenn sie vorsätzlich oder 
leichtfertig diese Auskünfte nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilen oder die erforderlichen 
Unterlagen nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegen. Diese Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 111 Abs. 4 SGB IV 
mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. Falsche Angaben stellen zudem eine Verletzung einer 
arbeitsrechtlichen Pflicht durch die Arbeitnehmerin bzw. den Arbeitnehmer dar und können unter anderem 
arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Jede Änderung der angegebenen Verhältnisse muss unaufgefordert der
Personalabteilung mitgeteilt werden. 


• Datenschutz: Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet und gespeichert, soweit und solange dies zur Erfüllung 
der dem Arbeitgeber obliegenden Aufgaben erforderlich ist. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 c) DS-GVO (i.V.m. § 55 Abs. 3 SGB XI).
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Bitte den beigefügten Anhang entsprechend ausfüllen und eine Kopie des Nachweises der
Elterneigenschaft beilegen. Wenn es mehr als ein Kind im relevanten Alter (unter 25 Jahren)
gibt, benötigen wir die Nachweise. Für das erste Kind sollten uns diese bereits vorliegen.
 
 
 
2.       Karenzbescheinigungen
In letzter Zeit kam es mehrfach zu der Ablehnung von Karenzbescheinigungen durch die
Krankenkassen. Bei den Karenzbescheinigungen werden Kalendertage und nicht Arbeitstage
erfasst. Das bedeutet, wer für Freitag eine Karenzbescheinigung einreicht und Montags noch
krank ist muss einen Arzt aufsuchen. Karenzbescheinigungen Freitag bis Montag können nicht
mehr akzeptiert werden.
 
 
3.       Jobticket
Bitte beachtet, dass die Jobtickets von Euren Beschäftigen bezahlt werden (deren
Kontonummer). Die Einrichtung zahlt einen Zuschuss und die Abrechnung erfolgt durch die
Entgeltabrechnung.
Bitte teilt uns in den monatlichen Meldungen immer alle neuen Jobtickets (Person, Startdatum,
Zuschuss) und auch Kündigungen mit. Auch wenn ihr das Jobticket über unsere
Sammelbestellung bezieht.
 
 
Liebe Grüße
Sarah
 
Sarah Haag
DACHVERBAND
Stuttgarter Eltern-Kind-Gruppen e.V.
Lazarettstr. 14
70182 Stuttgart
Tel. 0711 - 761 03 08 0
sarah.haag@stuttgarter-ekg.de
www.stuttgarter-ekg.de
 

__________________________________________________________________________
Datenschutz Pflichtinformationen gemäß Artikel 12 ff. DSGVO zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten entnehmen Sie bitte unserer
Datenschutzerklärung: https://www.stuttgarter-ekg.de/dsgvo/
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